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RS OGH 1962/10/19 5Ob290/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1962

Norm

AußStrG §16 BII2g

JWG §26

JWG §34

Rechtssatz

Keine Nullität, wenn sich das Vormundschaftsgericht bei Anordnung der gerichtlichen Erziehungshilfe mit dem dem

Antrag zugrunde liegenden Erhebungsmaterial des gesetzlichen Amtskurators begnügt und dem

Erziehungsberechtigten bei dessen Vernehmung nicht alle Anschuldigungen vorhält.
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